
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 1997/03/18 KUVS-
1297/3/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1997

Rechtssatz

Wird eine als Flüchtling anerkannte Ausländerin, welche eine ö1entliche Unterstützung von S 1.500,-- bezieht, aus

welchen sie ihre persönlichen Bedürfnisse, wie Bekleidung und Toilettartikel bestreitet und welche in der

Aufnahmefamilie familiären Anschluß fand in der Küche des Gastgewerbebetriebes der Familie am 1.2.1996 um die

Mittagszeit darauf zurückzuführen ist, daß sie sich selbst eine Mahlzeit zubereitete, so liegt keine illegale

Ausländerbeschäftigung sondern ein außervertraglicher Gefälligkeitsdienst im Rahmen spezi=scher, persönlicher

Bindungen vor.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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